
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde, 
 

die Nachricht vom Tode 
Helmut Kohls habe ich 
mit tiefer Trauer aufge-
nommen. Mit großem 
Respekt und Dankbar-
keit  denke  ich an  sein  

Wirken für unser Land und an seine 
herausragende Lebensleistung.  
Helmut Kohl hat als Bundeskanzler die 
Wiederherstellung der Einheit unseres 
Landes beherzt in die Hand genommen. 
Er hat mit der Verkündung des 10-
Punkte-Programms vor dem Deutschen 
Bundestag am 28. November 1989 der 
Friedlichen Revolution in der DDR die 
Richtung hin zur Einheit des Landes 
eröffnet. Dies war eine geschichtsträch-
tige Stunde. Danach folgte eine persön-
liche historische Leistung Helmut Kohls, 
der es verstand, kluge Diplomatie und 
die Freundschaft zu den USA, Frank-
reich, Großbritannien und der Sowjet-
union miteinander zum Wohle der Wie-
dervereinigung zu verbinden. Seine von 
ihm gekennzeichnete Politik des Ver-
trauens und der Verlässlichkeit war 
belastbar und trug nun Früchte.  
Genauso wie für die Wiedervereinigung 
hat sich Helmut Kohl für die Einigung 
Europas eingesetzt. Der Zusammenhalt 
der europäischen Staaten war für ihn 
Friedensprojekt auf dem früher von 
Krieg und Feindschaft gekennzeichneten 
Kontinent.  
Für dieses Wirken ist er zu Recht zum 
Ehrenbürger Europas ernannt worden.  
 
Mit Helmut Kohl geht ein großer 
Staatsmann von uns, dessen Vermächt-
nis eines wiedervereinigten Deutsch-
lands in einem geeinten friedlichen 
Europa unser Auftrag bleibt.  
 
Es grüßt Sie 

 
Dr. Günter Krings, MdB 
Vorsitzender der CDU-Landesgruppe NRW 

    Foto: Carlos Albuquerque 
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Bundestag beschließt Reform der Pflegeberufe  
 
Die Sicherung einer qualitativen Pflegeversorgung ist eine der gesellschafts-
politisch wichtigen Aufgaben der nächsten Jahre. Durch demografische und 
epidemiologische Entwicklungen sowie Veränderungen in den Versor-
gungsstrukturen wandeln sich die Anforderungen an die pflegerische Ver-
sorgung und an das Pflegepersonal.  
Die Lebenserwartung der Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland 
steigt; chronische Erkrankungen, Multimorbidität und die Zahl demenziell 
und psychisch erkrankter Menschen nehmen zu. Die spezifischen Belange 
älterer Menschen sind zunehmend auch bei der Pflege im Krankenhaus zu 
berücksichtigen. Aufgrund der dort verkürzten Liegezeiten müssen immer 
komplexere Pflegeleistungen durch ambulante Pflegedienste und in statio-
nären Pflegeeinrichtungen erbracht werden. Aber auch die spezifischen 
Anforderungen an die Pflege (chronisch) kranker Kinder und Jugendlicher 
sowie von Personen mit psychischen Erkrankungen dürfen bei der Vermitt-
lung der beruflichen Handlungskompetenz der Pflegefachkräfte nicht außer 
Acht gelassen werden. 
 
Ziel ist es deshalb, die Pflegeberufe zukunftsgerecht weiterzuentwickeln, 
attraktiver zu machen und inhaltliche Qualitätsverbesserungen vorzuneh-
men. Es soll ein modernes, gestuftes und durchlässiges Pflegebildungssys-
tem geschaffen werden, das die Ausbildung der zukünftigen Pflegefachkräf-
te derart ausgestaltet, dass sie den Anforderungen an die sich wandelnden 
Versorgungsstrukturen und zukünftigen Pflegebedarfe gerecht wird und 
zugleich die notwendige Basis für die im Sinne lebenslangen Lernens erfor-
derlichen Fort- und Weiterbildungsprozesse bildet. 
 
Die bisherigen drei Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und 
Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege werden re-
formiert und zu einem einheitlichen Berufsbild zusammengeführt; die be-
stehende Dreigliederung der Pflegeberufe wird aufgehoben.  
Ergänzend zur fachberuflichen Pflegeausbildung wird eine bundesgesetzli-
che Grundlage für eine primärqualifizierende hochschulische Pflegeausbil-
dung geschaffen. Die neue Ausbildung bereitet auf einen universellen Ein-
satz in allen allgemeinen Arbeitsfeldern der Pflege vor, erleichtert einen 
Wechsel zwischen den einzelnen Pflegebereichen und eröffnet zusätzliche 
Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten.  
Die Ausbildung wird in ein gestuftes und transparentes Fort- und Weiter-
bildungssystem eingepasst und die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen 
Qualifikationsstufen in der Pflege verbessert. Die Ausbildung ist für die 
Auszubildenden kostenlos. 
 
Die Reform der Pflegeberufe ist notwendig. Bereits heute sind die Über-
schneidungen zwischen den Ausbildungen groß. Eine getrennte Weiterent-
wicklung der Ausbildungen nach dem Altenpflegegesetz und dem Kran-
kenpflegegesetz kann die notwendige Flexibilität zur Bewältigung der Her-
ausforderungen eines sich dynamisch verändernden Berufsfelds nicht ge-
währleisten. Sie ist angesichts der notwendigen Sicherung der Fachkräfte-
basis und der Verbesserung der Pflegequalität nicht zielführend. 
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Netzwerkdurchsetzungsgesetz muss von Grund auf verbessert werden 
Freiwillige Selbstkontrolle durch unabhängige Einrichtungen gehört zwingend dazu 
 

Dazu erklärt die rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker MdB: 

„Der Gesetzentwurf von Minister Maas muss von Grund auf verbessert werden. Angesichts der vielen Mängel des Gesetzentwurfs 
und der knappen Zeit bis zum Ende der Wahlperiode wird das eine schwierige Aufgabe. Es rächt sich nun, dass Minister Maas 
seinen Gesetzentwurf erst auf den letzten Drücker vorgelegt hat und eine ordentliche Beteiligung der Fachkreise nicht stattfand. 

Die Union fordert schon seit langem, dass das Recht im Internet besser durchgesetzt werden muss. Schon heute müssen Platt-
formbetreiber wie Facebook rechtswidrige Inhalte von ihren Seiten löschen, wenn sie davon Kenntnis bekommen. Viele Netz-
werkbetreiber haben sich aber bisher trotz zahlreicher Beschwerden zu wenig darum geschert, ob auf ihren Internetseiten rechts-
widrige Inhalte verbreitet werden. Es geht hier auch um die Frage, wer die Regeln im Netz bestimmt: das dürfen nicht allein wirt-
schaftliche Interessen sein oder moralische und politische Positionen des Plattformbetreibers; ebenso wenig das Recht des 
scheinbar Stärkeren, der unter dem Schutz der Anonymität sein praktisch schutzloses Opfer attackiert. Hier geht es deshalb nicht 
zuletzt um den Primat der Politik und ihren Anspruch, auch gegenüber internationalen Konzernen und gegenüber anonymen 
Hetzern im Netz die Regeln zu bestimmen und rechtsstaatlich durchzusetzen. Zugleich ist für uns klar, dass der freie Austausch 
von Meinungen Kernelement und Grundlage der Demokratie ist. Rede und Gegenrede und kritische, auch zugespitzte Äußerungen 
sind elementare Bestandteile einer kontroversen und demokratischen Debatte. Auch im Netz muss der Satz gelten: Im Zweifel für 
die Meinungsfreiheit! Mit uns wird es kein Zensurgesetz geben. 

Die Beurteilung darüber, was noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, darf in Zweifelsfällen nicht allein Unternehmen wie 
Facebook oder Twitter überlassen bleiben. Wir wollen den Gedanken aus dem Rundfunkrecht aufgreifen, dass im Schutzbereich 
der Meinungsfreiheit eine plurale und staatsferne Aufsicht nötig ist; diese kann die widerstreitenden Grundrechtspositionen in 
der Regel ohne staatlichen Eingriff zu einem schonenden Ausgleich bringen. Für uns gehört ein System der regulierten Selbstregu-
lierung ähnlich wie im Jugendmedienschutz zwingend in das Gesetz hinein. Dabei entscheiden unabhängige und plural besetzte 
Gremien, wie zum Beispiel die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM e. V.). Wenn sich Netzwerkbetreiber 
einer solchen Einrichtung anschließen und gemeinsam vernünftige Beschwerdemanagementsysteme aufbauen, dann kann das als 
Vermutung oder gar Beleg für die Erfüllung der künftig vorgeschriebenen Compliance-Pflichten gelten. Das kann sich sowohl auf 
das Verfahren, als auch auf die inhaltliche Bewertung in schwierigen Fällen beziehen. Solchermaßen zertifizierte Unternehmen 
haben dann keine Sanktionen zu befürchten, weil sie im Einzelfall rechtswidrige Inhalte nicht erkannt und nicht gelöscht haben. 
Damit wären auch Sorgen vor einem „Overblocking“ (Anbieter löschen zu viel, um Bußgelder zu vermeiden) von vornherein un-
begründet. Diesen Vorschlag haben wir bereits im Beschluss der Unionsfraktion vom 24. Januar 2017 gemacht. Er findet zuneh-
mend Unterstützung. Es ist bedauerlich, dass das Bundesjustizministerium diesen Gedanken nicht von Anfang an aufgegriffen 
hat. Wichtig ist uns, dass die Durchsetzung des Rechts sowohl durch die Betroffenen, als auch durch die Strafverfolgungsbehör-
den bei Gericht verbessert wird. Wo der weite Rahmen der Meinungsfreiheit in rechtswidriger Weise überschritten wird, muss 
deshalb ein praktikabler Weg eröffnet sein, um die notwendigen Informationen über den Verfasser zu erhalten und ihn zur Ver-
antwortung zu ziehen. 

 

Daneben müssen weitere Mängel des Gesetzentwurfs behoben werden. So darf es nicht bei den starren Löschungs-
fristen im Gesetzentwurf bleiben, da diese schon mit einer EU-Richtlinie nicht vereinbar sind. 
Ferner muss der Anwendungsbereich im Gesetzestext klargestellt werden. Die neuen Com-
pliance-Pflichten sollen für große soziale Netzwerkbetreiber gelten, nicht dagegen für E-Mail- 
oder Messenger-Dienste, Spieleseiten oder berufsbezogene Plattformen.“ 
 

Berufszulassungsregelung für Immobilienmakler  
und Verwalter von Wohnungen 
Für Immobilienmakler und Wohnungseigentumsverwalter soll eine Berufszulassungsregelung geschaf-
fen werden. Als neue Voraussetzung für die Erteilung der gewerberechtlichen Erlaubnis nach § 34c der 
Gewerbeordnung sollen für Immobilienmakler und Wohnungseigentumsverwalter ein Sachkunde-
nachweis sowie für Wohnungseigentumsverwalter darüber hinaus eine Berufshaftpflichtversicherung 
eingeführt werden.  
Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Einführung eines Sachkundenachweises werden eine Verbesse-
rung der von Immobilienmaklern und Wohnungseigentumsverwaltern erbrachten Dienstleistungen und 
damit eine Stärkung des Verbraucherschutzes angestrebt.  
Zudem soll der Gesetzentwurf durch die Einführung des Sachkundenachweises für Wohnungseigen-
tumsverwalter einen Beitrag zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung und Modernisierung 
von Wohnimmobilien leisten. Mit der darüber hinaus im Gesetzentwurf vorgesehenen Einführung einer 
Berufshaftpflichtversicherung für Wohnungseigentumsverwalter sollen Wohnungseigentümer vor fi-
nanziellen Schäden geschützt werden, die durch die fehlerhafte Berufsausübung des Wohnungseigen-
tumsverwalters entstehen können. 
Als Alternative zu einer gesetzlichen Berufszulassungsregelung kam eine Selbstregulierung der Branche 
zum Beispiel durch freiwillige Zertifizierungen oder die Vergabe von Gütesiegeln in Betracht. Entspre-
chende Initiativen wie zum Beispiel die Zertifizierung nach DIN EN 15733 für Dienstleistungen von 
Immobilienmaklern haben aus Sicht der Branche jedoch in der Vergangenheit nicht dazu geführt, dass 
die Auftraggeber von Immobilienmaklern oder Wohnungseigentumsgemeinschaften verstärkt entspre-
chend qualifizierten Gewerbetreibenden den Vorzug gegeben haben. 
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